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Vorwort  

Banken und Sparkassen müssen sich – wie andere Unternehmen auch – der 
Tatsache stellen, dass Kunden sich bei ihnen beschweren, mag dies begründet 
oder unbegründet sein.  

Über das letzte Jahrzehnt hinweg wurden nach und nach auf europäischer und 
nationaler Ebene spezielle Regelungen für die Bearbeitung von Kundenbe-
schwerden im Finanzbereich erlassen. Die Anforderungen stellen zweifelsfrei 
einen Teil der insgesamt erforderlichen Organisationspflichten einer Bank bzw. 
Sparkasse dar.  

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) hat ihre Erwartung 
an ein wirksames und transparentes Beschwerdemanagement in den Mindestan-
forderungen an das Beschwerdemanagement (Rundschreiben 06/2018 (BA 
und WA), Geschäftszeichen VBS 1-Wp 1000-2016/0095 vom 04.05.2018) bzw. 
bezogen auf Beschwerden in Zusammenhang mit der Erbringung von Wertpa-
pierdienstleistungen und Wertpapiernebendienstleistungen in den Mindestan-
forderungen an die Compliance-Funktion und weitere Verhaltens-, Orga-
nisations- und Transparenzpflichten – MaComp (Rundschreiben 05/2018 
(WA), Geschäftszeichen WA 31 – Wp 2002 – 2017/001 vom 19.04.2018) darge-
legt.  

Gegenstand dieses Buches soll die Beleuchtung der wesentlichen Aspekte der 
Thematik Beschwerde und Beschwerdebearbeitung sein. Inhalt der Beiträge 
sind die gesetzlichen und aufsichtlichen Regelungen für die Beschwerdebear-
beitung und deren praktische Umsetzung. Eine gesetzeskonforme Beschwer-
debearbeitung stellt aber nicht nur ein Prüfungsobjekt dar. Schnell wird deut-
lich, dass ein professionelles Beschwerdemanagement und eine positive Be-
schwerdekultur auch anderen Zielen dienen können. Das Autorenteam be-
leuchtet daher auch den Facettenreichtum außerhalb der gesetzlichen Vorgaben 
aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus.  

  



VORWORT 

Handbuch Beschwerdemanagement, Finanz Colloquium Heidelberg, 2019 2

Bei den Autorinnen und Autoren handelt es sich allesamt um erfahrene Prakti-
ker. Die zahlreichen Praxisbeispiele belegen deshalb den Charakter des Buches 
als »Praktikerhandbuch« für alle, die sich in Banken bzw. Sparkassen in irgend-
einer Form mit Kundenbeschwerden auseinandersetzen. Die Beiträge geben die 
private Meinung der Autorinnen und Autoren wieder.  

Ich wünsche Ihnen – auch im Namen aller Autorinnen und Autoren dieses Bu-
ches – viel Spaß beim Lesen.  

Für Anregungen, aber auch Kritik sind die Herausgeberin und die Autorinnen 
und Autoren offen und dankbar.  

Neu-Isenburg, April 2019 Anette Neitzert  
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A.  Die Beschwerdebearbeitung im Wertpapierdienst-
leistungsunternehmen  

I.  Einleitung 

Kunden, die Wertpapiergeschäfte tätigen bzw. Finanzdienstleistungen in An-
spruch nehmen und in diesem Zusammenhang mit ihrer Bank, Sparkasse oder 
ihrem Finanzdienstleistungsinstitut unzufrieden sind, werden sich häufig be-
schweren.  

Insbesondere in Zeiten von Finanzmarktkrisen oder Börseneinbrüchen – und 
damit einhergehend Wertverlusten der getätigten Anlagen – nimmt diese Zahl 
zu. Zu beobachten ist auch ein erhöhtes Beschwerdeaufkommen, das mit an-
fänglichen Schwierigkeiten und Unsicherheiten in Zusammenhang mit dem In-
krafttreten von neuen gesetzlichen bzw. wertpapieraufsichtsrechtlichen Anfor-
derungen steht.1 

Konsequenterweise müssen Wertpapierdienstleistungsunternehmen deshalb 
Regelungen zum Umgang mit Kundenbeschwerden haben.  

Während allgemein im deutschen Recht keine Rechtspflicht zum ordnungsgemä-
ßen Umgang mit Reklamationen besteht, wurden im Finanzbereich über das 
letzte Jahrzehnt hinweg nach und nach auf europäischer und nationaler Ebene 
spezielle Regelungen zum Umgang mit Kundenbeschwerden erlassen. Diese 
sind von den Instituten bei der Ausgestaltung ihrer individuellen Vorkehrungen 
und Verfahren zu beachten. 

Bei der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) 
nimmt das Thema Beschwerden und Beschwerdebearbeitung ebenfalls einen 
hohen Stellenwert ein. 

II.  Gesetzeshistorie und gesetzliche Grundlagen der 
Beschwerdebearbeitung  

1.  Historie 

Bereits die (vom damaligen Bundesaufsichtsamt für das Kreditwesen erlassene 
und auf dem KWG beruhende) »Depotbekanntmachung« – die immer noch 

                                                 
1  Vgl. hierzu Verbraucherbeschwerden 2018, www.bafin.de 

1   

2   

3   

4   

5   
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in Kraft ist – enthielt in Ziffer 15 die Anforderung, dass »Kreditinstitute ... nach-
prüfbare organisatorische Vorkehrungen für die Bearbeitung von Kundenbe-
schwerden zu treffen ...« haben.2 

 

Praxishinweis: 

Obwohl die Verordnung derzeit noch in Kraft ist, besitzt sie keine praktische 
Bedeutung mehr. Durch die Qualifikation des Depotgeschäfts als Wertpapier-
nebendienstleistung i. S. d. § 2 Abs. 9 Nr. 1 WpHG fallen auch Beschwerden 
im Hinblick auf depotrechtliche Verstöße unter die WpHG-Regelungen. 

 
 

Der 1995 in Kraft getretene § 33 Abs. 1 Nr. 1 WpHG enthielt zwar lediglich 
die allgemeine Regelung, dass »ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen ver-
pflichtet ist, die für eine ordnungsgemäße Durchführung der Wertpapierdienst-
leistungen und Wertpapiernebendienstleistungen notwendigen Mittel und Ver-
fahren vorzuhalten und wirksam einzusetzen«. Auch wenn hier weder von Be-
schwerden noch von Beschwerdebearbeitung die Rede war, wurde die Thema-
tik aufsichtsrechtlich hier verortet. 

Zum ersten Mal hatte die von dem (ehemaligen) Bundesaufsichtsamt für den 
Wertpapierhandel zur Konkretisierung des § 33 WpHG erlassene sogenannte 
»Compliance-Richtlinie« den Beschwerdebegriff ausdrücklich aufgenom-
men.3 Sie wiederholte in Ziffer 2.3 zunächst § 33 Abs. 1 Nr. 1 WpHG a. F. 
wortgleich. Satz 2 Spiegelpunkt 3 enthielt dann die Konkretisierung, dass zu 
den notwendigen Mitteln und Verfahren »insbesondere Vorkehrungen ... zum 
Umgang mit Beschwerden« gehören. 

Die BaFin hob die Compliance-Richtlinie zum 01.11.2007 ersatzlos auf.4 Für 
die Beschwerdethematik hatte dies jedoch keine Konsequenzen.  

Das Erfordernis der Einrichtung wirksamer und transparenter Verfahren für 
die Bearbeitung von Kundenbeschwerden wurde nämlich ab diesem Zeitpunkt 
explizit im WpHG verankert. 

                                                 
2  Bekanntmachung über die Anforderungen an die Ordnungsmäßigkeit des Depotgeschäfts und 

der Erfüllung von Wertpapierlieferungsverpflichtungen vom 21.12.1998, abrufbar unter 
www.bafin.de 

3 Richtlinie des Bundesaufsichtsamtes für den Wertpapierhandel zur Konkretisierung der  
Organisationspflichten von Wertpapierdienstleistungsunternehmen gem. § 33 Abs. 1 WpHG 
vom 25.10.1999, die sog. »Compliance-Richtlinie« (Bundesanzeiger Nr. 210 vom 06.11.1999, 
S. 18.453).  

4  Siehe hierzu das Schreiben der BaFin vom 23.10.2007, abrufbar unter www.bafin.de; gleich-
zeitig wurde die Richtlinie zu §§ 31 ff. WpHG aufgehoben. 

7   

8   

9   

10   
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Hintergrund war, dass auf europarechtlicher Ebene die Beschwerdethematik in 
Art. 13 Abs. 3 der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID)5  
i. V. m. Art. 10 der Durchführungsrichtlinie (DRL)6 aufgegriffen wurde. Da-
nach verpflichteten die Mitgliedstaaten »die Wertpapierfirma ... wirksame und 
transparente Verfahren für die angemessene und unverzügliche Bearbeitung 
von Beschwerden von Kleinanlegern oder potentiellen Kleinanlegern zu schaf-
fen und auf Dauer anzuwenden sowie die zu ihrer Beilegung getroffenen Maß-
nahmen festzuhalten«. 

Der nationale Gesetzgeber setzte die europarechtliche Vorgabe im Rahmen des 
Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (FRUG)7 durch § 33 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 4 WpHG um. Die Regelung trat am 01.11.2007 in Kraft.  

Damit hatte er den Wertpapierdienstleistungsunternehmen zum ersten Mal eine 
explizite formalgesetzliche Regelung zur Behandlung von Kundenbe-
schwerden vorgegeben.  

§ 33 Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 WpHG lautete wie folgt: 

»Darüber hinaus muss es (das Wertpapierdienstleistungsunternehmen, der 
Verfasser) wirksame und transparente Verfahren für eine angemessene und 
unverzügliche Bearbeitung von Beschwerden durch Privatkunden vorhal-
ten und jede Beschwerde sowie die zu ihrer Abhilfe getroffenen Maßnah-
men dokumentieren.«  

  

                                                 
5  Richtlinie 2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rats vom 21.04.2004 über 

Märkte für Finanzinstrumente, zur Änderung der Richtlinien 85/611 EWG und 93/6 des 
Rates und der Richtlinie 2000/12 EG des europäischen Parlaments und des Rates und zur 
Aufhebung der Richtlinie 93/22/EWG des Rates, ABl. EG Nr. L 145 vom 30.04.2004, S. 1; 
in der englischen Version: Directive 2004/39/EC Of The European Parliament And Of The 
Council of 21.04.2004 on Markets in financial instruments …, kurz: Markets in Financial In-
struments Directive. 

6  Richtlinie 2006/73/EG der Kommission vom 10.08.2006 zur Durchführung der Richtlinie 
2004/39/EG des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die organisatorischen 
Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit 
sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten Richtlinie, 
ABl. EG Nr. L 241/26 vom 02.09.2006. 

7  Gesetz zur Umsetzung der Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente und der Durchfüh-
rungsrichtlinie der Kommission (Finanzmarktrichtlinie-Umsetzungsgesetz – FRUG) vom 
16.07.2007, BGBl. I 2007, Seite 1.330. 

11   

12   

13   

14   
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2.  Aktuelle Gesetzeslage 

a)  Umsetzung von MiFID II8 

Auf europarechtlicher Ebene wurde die Beschwerdethematik durch MiFID II 
weiter konkretisiert.  

Nach dem Willen des Gesetzgebers sollten für die Abwicklung von Beschwer-
den konkrete organisatorische Anforderungen und strikte Verfahren festgelegt 
werden.9  

Weiter wird ausgeführt10:  

»Im Interesse des Anlegerschutzes sowie zur Verbesserung der Erfüllung 
der Pflichten der Wertpapierfirmen sollte es den Kunden oder potenzi-
ellen Kunden ermöglicht werden, ihre Unzufriedenheit mit den Wertpa-
pierdienstleistungen einer Wertpapierfirma zum Ausdruck zu bringen. 
Beschwerden von Kunden oder potenziellen Kunden sollten effektiv 
und unabhängig von einer Beschwerdemanagementfunktion bearbeitet 
werden. Gemäß dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit kann diese 
Funktion von der Compliance-Funktion ausgeübt werden.« 

Den Anforderungen wurde durch Artikel 26 »Bearbeitung von Beschwerden« 
der Delegierten Verordnung (EU) 2017/56511 Rechnung getragen.  

  

                                                 
8  Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15.05.2014 über 

Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 
2011/61/EU; Amtsblatt der Europäischen Union Nr. L 173/349 vom 12.06.2014. 

9  Siehe Erwägungsgrund 29 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 
25.04.2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedin-
gungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe 
für die Zwecke der genannten Richtlinie; Amtsblatt der Europäischen Union Nr. 87/1 vom 
31.03.2017.  

10  Siehe Erwägungsgrund 38 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 
25.04.2016 zur Ergänzung der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des 
Rates in Bezug auf die organisatorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedin-
gungen für die Ausübung ihrer Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe 
für die Zwecke der genannten Richtlinie; Amtsblatt der Europäischen Union Nr. 87/1 vom 
31.03.2017. 

11  Delegierte Verordnung (EU) 2017/565 der Kommission vom 25.04.2016 zur Ergänzung der 
Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates in Bezug auf die organi-
satorischen Anforderungen an Wertpapierfirmen und die Bedingungen für die Ausübung ihrer 
Tätigkeit sowie in Bezug auf die Definition bestimmter Begriffe für die Zwecke der genannten 
Richtlinie; Amtsblatt der Europäischen Union Nr. 87/1 vom 31.03.2017. 

15   

16   

17   

18   
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b)  § 80 Abs. 1 Satz 3 WpHG 

Die von den Wertpapierdienstleistungsunternehmen zu beachtenden Organisa-
tionspflichten ergeben sich seit Umsetzung des 2. FiMaNoG12 aus § 80 WpHG.  

§ 80 Abs. 1 Satz 1 WpHG lautet wie folgt:  

»Ein Wertpapierdienstleistungsunternehmen muss die organisatorischen 
Pflichten nach § 25a Abs. 1 und § 25e KWG einhalten.« 

§ 80 Abs. 1 Satz 3 WpHG verweist auf den Artikel 26 der Delegierten Verord-
nung (EU) 2017/565.  

»Nähere Bestimmungen zur Organisation der Wertpapierdienstleistungsun-
ternehmen enthalten die Artikel 21 bis 26 der Delegierten Verordnung (EU) 
2017/565. « 

Die Anforderungen gemäß Artikel 26 der Delegierten Verordnung (EU) 
2017/565 gelten unmittelbar und sind seit 3. Januar 2018 anwendbar.  

c)  Joint Committee-Leitlinien13 

Der Gemeinsame Ausschuss der Europäischen Aufsichtsbehörden (Joint Com-
mittee of the European Supervisory Authorities) veröffentlichte am 27. Mai 2014 
Leitlinien zur Beschwerdeabwicklung für den Wertpapierhandel (ESMA) und 
das Bankwesen (EBA).  

Die Leitlinien konkretisieren in Bezug auf Beschwerden im Zusammenhang mit 
der Erbringung einer Wertpapierdienstleistung im Rahmen von MiFID die An-
forderungen des Artikels 26 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565. Sie 
gelten nicht unmittelbar sondern wurden von der Bundesanstalt für Finanz-
dienstleistungsaufsicht (BaFin) durch Aufnahme eines neuen Moduls in den 
MaComp umgesetzt (siehe gleich unten).  

Bezogen auf die Beschwerdebearbeitung von CRR-Instituten erfolgte die Um-
setzung durch die Mindestanforderungen an das Beschwerdemanagement 
(MaBeMa).14 

                                                 
12  Zweites Gesetz zur Novellierung von Finanzmarktvorschriften auf Grund europäischer 

Rechtsakte (Zweites Finanzmarktnovellierungsgesetz – 2. FiMaNoG); Bundesgesetzblatt 2017, 
Teil I Nr. 39 vom 24.06.2017 S. 1.693.  

13  Joint Committee-Leitlinien zur Beschwerdeabwicklung für den Wertpapierhandel (ESMA) und 
das Bankwesen (EBA) vom 27.05.2014 (JC 2014 43).  

14  Rundschreiben 06/2018 (BA und WA) – Mindestanforderungen an das Beschwerdemanage-
ment, Geschäftszeichen VBS 1-Wp 1000-2016/0095 vom 04.05.2018; siehe Homepage der 
BaFin.  

19   

20   

21   

22   

23   

24   

25   



DIE BESCHWERDEBEARBEITUNG 

Handbuch Beschwerdemanagement, Finanz Colloquium Heidelberg, 2019 10 

Die Leitlinien verfolgen den Zweck:  

 die Erwartungen an die Organisation der Beschwerdeabwicklung in Fir-
men zu klären;  

 Beschwerdeführern Hinweise zur Bereitstellung von Informationen zu 
geben;  

 Orientierung zu den Verfahren der Beschwerdebearbeitung zu vermit-
teln;  

 die Bestimmungen der Firmen zur Abwicklung aller eingegangenen Be-
schwerden zu harmonisieren; und  

 Sicherzustellen, dass die Bestimmungen der Firmen zur Beschwerdeab-
wicklung ein Mindestmaß an aufsichtlicher Konvergenz in der EU auf-
weisen.  

d)  MaComp 

Die BaFin hat am 19. April 2018 die Neufassung der MaComp15 veröffentlicht. 
Das neu aufgenommene Modul BT 12 konkretisiert die Anforderungen des 
Artikels 26 der Delegierten Verordnung (EU) 2017/565 und setzt ergänzend 
die Joint Committee-Leitlinien für den WpHG-Bereich um.  

In AT 6.2 Tz. 1c) wird unverändert darauf hingewiesen, dass zu den notwendi-
gen Mitteln und Verfahren eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens wirk-
same und transparente Verfahren für eine angemessene und unverzügliche Be-
arbeitung von Beschwerden durch Privatkunden gehören.  

Darüber hinaus enthält BT 1.2.1.2 Tz. 5 seit 1.1.2010 Ausführungen zur Rolle 
der Compliance-Funktion bei der Bearbeitung von Beschwerden (siehe 
hierzu unten unter V.3.c).  

e)  § 87 WpHG 

Auch der § 87 enthält den Begriff der Beschwerde, indem er in Abs. 1 Satz 4 
eine Anzeigepflicht bestimmter Beschwerden gegenüber der BaFin statuiert 
(siehe hierzu ausführlich unten unter B.).  

Die Einrichtung einer Datenbank, in der u. a. diese Beschwerdeanzeigen 
gespeichert werden, regelt aktuell § 87 Abs. 7 WpHG. 

                                                 
15  Rundschreiben 5/2018 (WA) – Mindestanforderungen an die Compliance-Funktion und wei-

tere Verhaltens-, Organisations- und Transparenzpflichten – MaComp, Geschäftszeichen  
WA 31 – Wp 2002 2017/0011; siehe Homepage der BaFin.  
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Von der in § 87 Abs. 9 WpHG enthaltenen Verordnungsermächtigung wurde 
durch den Erlass der Verordnung über den Einsatz von Mitarbeitern in der 
Anlageberatung, als Vertriebsmitarbeiter, in der Finanzportfolioverwaltung, als 
Vertriebsbeauftragte oder als Compliance-Beauftragte und über die Anzeige-
pflichten nach § 87 des Wertpapierhandelsgesetzes (WpHG Mitarbeiteranzeige-
verordnung – WpHGMaAnzV) vom 21. Dezember 2011, die ursprünglich am 
1. November 2012 in Kraft trat, Gebrauch gemacht. Die Verordnung wurde zu-
letzt im Zuge der MiFID II-Umsetzung durch Artikel 1 der Verordnung vom  
24. November 2017 geändert.16 

3.  Einordnung als Organisationsnorm 

Hinsichtlich ihrer Einordnung stellen die Anforderungen an die Bearbeitung 
von Kundenbeschwerden zweifelsfrei einen Teil der erforderlichen Organisa-
tionspflichten eines Wertpapierdienstleistungsunternehmens dar.  

4.  Prüfungspflicht  

Die Thematik »Beschwerden« und »Beschwerdebearbeitung« wurde zudem  
explizit in die Wertpapierdienstleistungs-Prüfungsverordnung (WpDPV) – 
hier bereits in die 1. Version von 2004, also vor einer expliziten Regelung im 
WpHG – aufgenommen (siehe hierzu näher unten unter IX).  

Die aktuelle Fassung der WpDPV vom 17. Januar 2018 nennt in § 11 Abs. 1 
Nr. 18 explizit die Erfüllung der Anforderungen nach Artikel 26 der Delegier-
ten Verordnung (EU) 2017/565 sowie in § 11 Abs. 1 Nr. 27 c) die Einhaltung 
der Anforderungen nach § 87 Abs. 1 Satz 4 WpHG bezüglich der Anzeige-
pflicht von Beschwerden gegenüber der Bundesanstalt für Finanzdienstleis-
tungsaufsicht.  

III.  Sinn und Zweck der Beschwerdebearbeitung 

1.  Einführung 

In der Praxis findet sich vereinzelt immer noch die Auffassung, Kundenbe-
schwerden (zur Definition siehe unten unter IV.) seien eher lästig als hilfreich 
und verursachten insbesondere Kosten. Dass durch die Bearbeitung von Be-
schwerden auch Kosten, z. B. durch das Vorhalten notwendiger Ressourcen 

                                                 
16  Bundesgesetzblatt I, 2017 S. 3.810. 
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